
Sexueller Missbrauch: Keine Wende 
vor dem Obergericht 
Das Obergericht hat die Berufung eines wegen sexuellen Missbrauchs seiner 14-jährigen Stieftochter verurteilten Mannes abgewiesen. 

Desirée Vogt 
 
Bereits zum vierten Mal stand 
der Mann gestern vor Gericht: 
Ihm wird vorgeworfen, seine 
14-jährige Stieftochter sexuell 
missbraucht zu haben. Das Kri-
minalgericht als Erstgericht 
verhandelte bereits im Oktober 
vergangenen Jahres. Der Senat 
verhängte eine unbedingte 
Haftstrafe in Höhe von zwei 
Jahren und neun Monaten. Dar-
aufhin ging der Angeklagte mit 
seinem Verteidiger in Beru -
fung. Das Obergericht wies den 
Fall neuerlich an das Erst ge -
richt zurück mit der Auflage, 
das Gutachten eines Sachver-
ständigen einzuholen, welches 
unter anderem darüber Auf-
schluss geben sollte, auf wel-
chen Wegen die DNA des Ange-
klagten an die Unterhose des 
Opfers gelangen konnte. Auch 
im zweiten Rechtsgang Ende 
März diesen Jahres hielt der  
Senat jedoch am Urteil vom Ok-
tober fest, woraufhin der Ange-
klagte erneut Berufung einge-
legt hat. Am Donnerstag ver -
handelte das Obergericht also 
erneut und gab der Berufung 
nach rund eineinhalbstündiger 
Versammlung keine Folge. Da-
mit wurde das Urteil des Erst-
gerichts bestätigt. Dagegen 
kann der Angeklagte allerdings 
noch Revision beim Obersten 
Gerichtshof einlegen. 

Angeklagter spricht von 
«Rachefeldzug» 
Seit bald 15 Monaten befindet 
sich der Angeklagte, der vor et-
was mehr als zwei Jahren mit 
seiner Ehefrau, zwei Töchtern 

und zwei Stieftöchtern aus der 
Ukraine geflüchtet war, nun im 
Gefängnis. Und wird dort wohl 
auch noch eine Zeit lang 
bleiben müssen, sollte das Ur-
teil in Rechtskraft erwachsen. 
Auch, obwohl er weiterhin be-
teuert, unschuldig zu sein. Viel-
mehr handle es sich um einen 
Rachefeldzug seiner Stieftoch-
ter, welche die Beziehung zwi-
schen ihrer Mutter und dem 
Angeklagten nie akzeptiert ha -
be. Er könne zudem die Ent-
scheidung des Erstgerichts 
nicht nachvollziehen: Weder im 
ersten und schon gar nicht im 
zweiten Rechtsgang. «Ich hoffe 
nun auf ein gerechtes Urteil», 
wandte er sich an die Senate. 

Verteidiger spricht von 
«Überfahren der Rechte» 
Auch sein Verteidiger zeigte 
sich enttäuscht über den bishe-
rigen Verfahrensverlauf. Er 
sprach von einer «Einseitig-
keit», sein Mandant sei von Be-
ginn an auf jede erdenkliche 
Weise in die Ecke der Unglaub-
würdigkeit gestellt worden, tat 
er seinen Unmut kund. Das 
Erstgericht habe ihm partout 
nicht die Möglichkeit gegeben, 
zu erklären, weshalb er die Tat-
handlungen nicht wie vorge-
worfen vorgenommen haben 
konnte. «Ihm wurde das recht-
liche Gehör nicht gewährt. Wie 
soll ich ihm ein solches Über-
fahren seiner Rechte erklä -
ren?» Die Verteidigung warf 
dem Erstgericht weiter vor, den 
Untersuchungsgrundsatz ver-
letzt zu haben. Man habe fünf 
weitere Beweisanträge gestellt, 
diese seien allesamt abgewie-

sen worden. Dadurch habe eine 
Entlastungszeugin nicht ein -
vernommen werden können. 
Auch sei die Frauenärztin, wel-
che das Mädchen nach dem 
Vorfall untersucht hatte und 
von einem «unspezifischen Be-
fund» gesprochen habe, nicht 
erneut vorgeladen worden, son-
dern einzig der DNA-Experte. 
Und dies, obwohl das Oberge-
richt in seinem ersten Urteil 
vorgegeben habe, beide als 
Zeugen vorzuladen. Am Ende 
habe die vom Obergericht ein-
geforderte «Gesamtschau» im 
zweiten Rechtsgang schlicht 
nicht stattgefunden. Und sämt-
liche Zweifel im Verfahren 

seien gegen anstatt zugunsten 
seines Mandanten ausgelegt 
worden. 

«Beweiswürdigung 
über 45 Seiten gewidmet» 
Die Staatsanwaltschaft ist hin-
gegen überzeugt, dass das Erst-
gericht den Forderungen des 
Obergerichts vollumfänglich 
nachgekommen ist. «Es hat ein 
ergänzendes Gutachten einge-
holt, das zeigt, wie die DNA-
Spuren des Angeklagten an die 
Unterhose des Mädchens ge-
langt sind.» So habe das Krimi-
nalgericht sich davon über-
zeugt, dass die DNA mit an  
Sicherheit grenzender Wahr -

schein lichkeit vom Angeklag -
ten stamme. Ausserdem habe 
das Obergericht nicht verlangt, 
auch die Frauenärztin erneut zu 
laden. Die von ihr im Vaginal-
bereich festgestellten Verlet-
zungen seien weiters mit den 
Aussagen des Opfers in Ein-
klang zu bringen. Und was die 
Nicht-Einvernahme der soge-
nannten «Entlastungszeugin» 
betreffe, so habe die Verteidi-
gung nicht aufzeigen können, 
weshalb eine Befragung dieser 
Person von Relevanz gewesen 
wäre. Den Vorwurf der Vertei-
digung der Einseitigkeit des 
Erstgerichts kann die Staatsan-
waltschaft demnach nicht 

nachvollziehen. Und ebenso 
wenig den Vorwurf, dass dieses 
keine «Gesamtschau» vorge-
nommen habe. «Rund 45 Sei-
ten des insgesamt 60-seitigen 
Urteils setzen sich mit der Be-
weiswürdigung auseinander», 
so die Staatsanwaltschaft. Aus-
serdem sei nicht nur eine DNA-
Spur vorhanden, sondern es lie-
gen auch eine Audiodatei, eine 
Videoaufzeichnung und Chats 
vor. Diese würden beweisen, 
dass das Mädchen den Ange-
klagten zur Rede gestellt habe. 
Der Angeklagte hatte sich da-
mals übrigens bei dem Mäd-
chen entschuldigt und gesagt, 
es werde nicht mehr vorkom-
men. 

«Gericht hat alle relevanten 
Beweismittel gewürdigt» 
Die Senate liessen sich nach 
rund einstündiger Verhandlung 
Zeit mit ihren Beratungen rund 
um die «strittigen Punkte». 
Eine blosse Missachtung eines 
Auftrags stelle keine Nichtigkeit 
dar, ausserdem sei der Sachver-
ständige bezüglich der DNA be-
fragt worden. «Die gynäkologi-
schen Ausführungen der Frau-
enärztin hätten nicht weiter zur 
Aufklärung beigetragen.» Wie 
von der Staatsanwaltschaft aus-
geführt, lasse sich der festge-
stellte «unspezifische Befund» 
mit den Aussagen des Mäd-
chens in Einklang bringen, wes-
halb das Gutachten nicht weiter 
erörtert werden müsse. Am 
Ende kamen die Senate zum 
Schluss, dass das Erstgericht 
alle relevanten Beweismittel ge-
würdigt hat. Und die Sanktion 
schuld- und tatangemessen ist. 

Das Obergericht setzte sich noch einmal ausführlich mit den strittigen Punkten auseinander. Bild: Gericht

Planungsstopp für neue Landesbibliothek aufgehoben 
Nach über zwei Jahren des Stillstands und intensiven politischen Debatten ist der Weg nun frei für den Umbau des alten Postgebäudes. 

Nachdem die Finanzierung des 
Projekts nun steht, hat die Re-
gierung den Planungsstopp für 
die neue Landesbibliothek auf-
gehoben. Wie es in einer Mit-
teilung vom Donnerstag heisst, 
kann nun mit der Detailpla-
nung des Umbaus des alten 
Post- und Verwaltungsgebäu-
des in Vaduz begonnen wer -
den. Bei planmässigem Fort-
schritt würden die Arbeiten am 
Gebäude im Sommer 2027 mit 
der Eingerüstung starten. Der 
tatsächliche Bezug durch die 
Landesbliothek sei für das drit-
te Quartal 2029 anvisiert. 

Gemeinde Vaduz sprang  
in die Bresche 
Vorausgegangen war eine lange 
politische Hängepartie. 2019 
hatte der Landtag einen Ver-
pflichtungskredit für den Um-
bau gesprochen. Im Juni 2024 
lehnte das Parlament einen Er-
gänzungskredit für bauliche 
Mehrkosten jedoch ab, womit 
das Vorhaben faktisch vor dem 
Aus stand. Die Standortge-
meinde Vaduz sprang daraufhin 
in die Bresche, um die Finanzie-

rungslücke zu schliessen. Ge -
gen den entsprechenden Fi-
nanzbeschluss des Gemeinde-
rates ergriff ein Komitee um Alt-
bürgermeister Karlheinz Ospelt 
jedoch das Referendum. Es 
folgte ein emotionaler Abstim-
mungskampf und schliesslich 
eine Volksabstimmung am 
18.  Mai 2025, in der sich 64,8 
Prozent der Vaduzer Stimmbür-
ger dafür aussprachen, das Pro-
jekt mit zusätzlichen 5,43 Mil-
lionen Franken zu unterstützen.  

Streit zwischen  
den Staatsgewalten 
Nach der Vaduzer Abstimmung 
hat die Regierung das Projekt 
und die Baukostenschätzung 
nochmals überprüft, was meh-
rere Monate in Anspruch nahm. 
Das Ergebnis: Zusammen mit 
weiteren Zusagen privater Stif-
tungen stehen Stand heute 
knapp 38,5 Millionen Franken 
für den Umbau zur Verfügung. 
Damit sei das Projekt vollum-
fänglich ausfinanziert, heisst es 
seitens der Regierung. Doch 
Rechtsunsicherheiten bezüglich 
der Verwendung der Drittmittel 

sorgten in der Zwischenzeit für 
heftige Kontroversen zwischen 
den Staatsgewalten. Die Regie-

rung entschied sich dagegen, 
den Landtag formell über die 
Annahme der Gelder abstim-

men zu lassen, und legte das 
Geschäft in der Landtagssit-
zung Anfang Mai lediglich zur 

Kenntnisnahme vor. Dieses 
Vorgehen stiess im Parlament 
auf harsche Kritik. Abgeordnete 
aller Fraktionen warfen der 
Exekutive vor, die Finanzhoheit 
des Landtags zu umgehen und 
verlangten klare gesetzliche Re-
gelungen für die Zukunft. Re-
gierungschefin Brigitte Haas 
räumte während der stunden-
langen Debatte ein: «Wir haben 
allenfalls eine Lücke, wenn es 
darum geht, wie mit Schenkun-
gen umzugehen ist.» 

Mehrheit des Landtags 
steht hinter dem Projekt 
Dieser Streit über die Kompe-
tenzordnung überlagerte zuletzt 
das eigentliche Bauvorhaben. 
Dennoch offenbarte die Land-
tagsdebatte ein grossmehrheit -
liches Bekenntnis: Die Volksver-
treter sprachen sich in der Ten-
denz deutlich dafür aus, die 
neue Landesbibliothek im Va-
duzer Zentrum wie geplant zu 
realisieren. Mit der Aufhebung 
des Planungsstopps ist der Weg 
für die Umsetzung nun frei. 
 
David Sele 

So soll die neue Landesbibliothek im Städtle nach dem Umbau aussehen. Visualisierung: Landesbibliothek

3

Inland Liechtensteiner Vaterland  I  Freitag, 29. Mai 2026


